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Es ist er'forderlich, mögliche Erscheinungen eines psychischen 
Zwangs zu betrachten, um eine Abgrenzung festzustellen, die 
für den Untersuchungsführer als Kriterium dienen kann, ob 
sein Vorgehen in der Beschuldigtenvernehmung einen die VVahr- 
heitsfeststellung behindernden psychischen Zwang in der 
Beschuldigtenvernehmung ausübt. Unter psychischem Zwang ist 
begrifflich ein die Entscheidungsfähigkeit Beschuldigter aus
schließender oder erheblich beeinträchtigender Zustand erfaßt.

Das Gesetz verbietet Drohungen mit schwerem Nachteil, p.hys_i- 
sehe Gewaltandrohung oder Anwendung zur Erlangung von Aussagen. 
Verboten ist auch die Anwendung psychischer Gewalt, um die 
Entscheidungsfähigkeit des Beschuldigten auszuschalten oder 
zu beeinträchtigen, wie beispielsweise Hypnose oder Anwendung 
von Pharmazeutika. Die Tatbestände § lZS^Stä© (Nötigung),’jj&f§ 243 StGB (Nötigung zu einer Aussage) L%d § 244 StGB (Rschts- 
beugung) sichern den Prozeß der a^jlsp£cigen und unvoreinge
nommenen Erforschung der objektiv^' Wahrheit in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften der SjtPO und die Gev/ährleistung des 
Grundsatzes der Gleichh.ei$T:y.jOr dem Gesetz vor vorsätzlichem 
gegen diese strafpro«zess 14 a 1 e n Grundsätze gerichtetemHandeln.
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Psychischer Zwang kann auch bei gesetzlichem Vorgehen ent- 
stehen. Die Voraussetzung für-die Wirkung von gesetzlichen 
Maßnahmen als psychischer Zwang sind wesentlich von der Per- 
sönlichkeits ver f assung Beschuldigter abhängig. Es ist vor 
allem möglich, daß psychischer Zwang für Beschuldigte im Ergeb
nis der gesetzlichen Sicherungsmaßnahmen der Untersuchungs
haft auftreten kann.

In der Untersuchungspraxis werden Fälle beobachtet, 
in denen die Tatsache der Festnahme eine Des Organisie
rung der Psyche Beschuldigter für einen begrenzten 
Zeitraum bewirkt. Es handelt sich dabei um Zustände, 
in denen Beschuldigte logischer Denkleistungen nicht 

• mehr fähig sind. Alle Gedanken kreisen um einzelne 
Probleme.
Das sind Erscheinungen,in denen ein sinnloses Bestrei
ten von Tatsachen erfolgt, stereotyp immer gleiche 
Behauptungen wiederholt werden oder auch die Sorge 
um nächste Angehörige alle anderen Überlegungen in 
denHintergrund treten läßt.


